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BARRIEREFREIHEIT

Nachdem das Thema Barrierefreiheit lange vernachlässigt 

wurde, rückte es in den letzten Jahren zunehmend ins Be-

wusstsein der Öffentlichkeit. Das zeigt sich zum einen in den 

relativ jungen Gesetzen zur Stärkung der Rechte von Men-

schen mit Behinderungen, aber auch in konkreten Bauprojek-

ten, welche die Zugänglichkeit des (halb-) öffentlichen Raums 

verbessern. Zwei Beispiele aus den Bereichen Mobilität und 

Gesundheitsversorgung verdeutlichen diese Entwicklung:

Bisher erfüllen nur ca. ein Drittel aller bestehenden Arztpraxen 

wenigstens einen Teil der Anforderungen an die Barrierefrei-

heit (barrierefreie Zugänge und Räume, behindertengerech-

te Parkplätze etc.). Bei den Praxen, die innerhalb der letzten 

zehn Jahre neu gebaut wurden, liegt der Anteil an weitgehend 

barrierefreien Räumlichkeiten bereits bei über 45  %. Ein ähn-

licher Trend zeigt sich auch bei der Gestaltung von Bahnhöfen. 

Mittlerweile sind 77  % der insgesamt 5.400 deutschen Bahn-

höfe stufenfrei und verfügen über Aufzüge, 59  % haben eine 

optimierte Bahnsteighöhe und 5  % der Stationen erleichtern 

Blinden mit einem taktilen Leitsystem die Orientierung. Nach 

Diskussionen um die Vereinheitlichung der Bahnsteighöhe 

wurde 2018 vereinbart, dass die Bahn Behindertenverbände 

bei der Planung sofort und dauerhaft konsultieren soll.

Barrierefreiheit spielt aber nicht nur in der Öffentlichkeit eine 

wichtige Rolle, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Der 

Bedarf an barrierefreien bzw. rollstuhlgerechten Wohnungen 

ist ungebrochen hoch. Damit eine Wohnung als barrierefrei 

oder sogar rollstuhlgerecht gilt, muss sie einige Kriterien in 

Hinblick auf Bemessung, Grundriss und Ausstattung erfüllen. 

Zu den wichtigsten Merkmalen gehört, neben einem befahr-

barem Zuweg, einem schwellenlosen Eingang und Platz für 

Hilfsmittel (Rollstuhl, Rollator), eine Haustür, die sich leicht 

öffnen und auch mit dem Rollstuhl gut durchfahren lässt.
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9.2 
BARRIEREFREIHEIT
 

9.2.1 DEFINITION 

BARRIEREFREIHEIT 

Das Prinzip der Barrierefreiheit zielt 

darauf ab, die Umwelt – sowohl den 

öffentlichen als auch den privaten 

Raum – so zu gestalten, dass er auch 

für Menschen mit Behinderung mög-

lichst uneingeschränkt zugänglich ist.  

Das Behindertengleichstellungsgesetz 

(BGG) (» Kap. 9.3.2) legt den Begriff 

„Barrierefreiheit“ auf zwei unter-

schiedliche Weisen aus: Im engeren 

Sinne geht es darum, die Hürden in 

der konkreten, physischen Umwelt 

abzubauen, damit Menschen mit Be-

hinderung die gleichen Möglichkeiten 

und Räume offenstehen. Im weiteren 

Sinne profitieren aber auch andere 

Gruppen von barrierefreier Gestal-

tung, zum Beispiel Senioren, Eltern 

mit kleinen Kindern oder Reisende, 

die schwere Koffer transportieren. 

Nach der weitgefassten Interpreta-

tion geht es also darum eine Umwelt 

zu schaffen, die den Bedürfnissen 

aller Menschen gerecht wird.

Nicht verwechseln darf man den Be-

griff „barrierefrei“ mit „rollstuhlge-

recht“. Rollstuhlgerechte Wohnungen 

oder Einrichtungen müssen strenge-

re oder zusätzliche Auflagen erfül-

len. Eine rollstuhlgerechte Wohnung 

braucht größere Bewegungsflächen 

vor Türen oder im Bad, damit aus-

reichend Platz zum Rangieren vor-

handen ist. Rollstuhlgerechte Woh-

nungen sind also immer barrierefrei, 

barrierefreie Wohnungen aber nicht 

automatisch rollstuhlgerecht.

9.2.2 ZIELGRUPPEN 

In erster Linie richtet sich das bar-

rierefreie Angebot an Menschen mit 

Behinderungen, damit sie am gesell-

schaftlichen Leben teilnehmen und 

selbstständig in ihrer eigenen Woh-

nung leben können. Aber auch andere 

Gruppen wie Senioren oder Kinder 

profitieren, wenn Barrieren sowohl in 

der Öffentlichkeit als auch in Wohn-

gebäuden abgebaut oder vermieden 

werden. 

Menschen mit Behinderungen

Die primäre Zielgruppe der Barriere-

freiheit sind Menschen mit Behinde-

rungen. Besonders Personen, deren 

Beweglichkeit eingeschränkt ist und 

die auf Rollstühle oder Rollatoren 

angewiesen sind, sowie sehbehin-

derte Menschen brauchen andere 

Strukturen. Dazu gehören so unter-

schiedliche Maßnahmen wie behin-

dertengerechte WCs, automatisch 

öffnende Türen, taktile Leitsysteme 

oder Bodenindikatoren. Eine ange-

passte Wohnungsarchitektur ermög-

licht oder erleichtert das Leben im 

eigenen Haushalt (» Kap. 9.2.3). 

Dass es hier um keine kleine Ziel-

gruppe geht, belegen aktuelle Zahlen. 

2017 besaßen 7,6 Mio. Menschen in 

Deutschland einen Schwerbehinder-

tenausweis, das ist fast jeder zehnte 

Einwohner. Im Rollstuhl sitzen ca. 

1,5 Mio. Menschen.

Alte Menschen  

Diese Gruppe überschneidet sich mit 

der ersten, da betagte Menschen öf-

ter unter einer Behinderung leiden als 

jüngere. Die meisten Behinderungen 

entstehen im Laufe des Lebens, in 

Folge einer Krankheit oder eines Un-

falls. Von denjenigen, die zurzeit einen 

Schwerbehindertenausweis besitzen, 

sind rund 33 % 75 Jahre oder älter.

Aber auch Senioren ohne besondere  

Einschränkungen profitieren von 

Maßnahmen für mehr Barrierefrei-

heit, da Beweglichkeit und Sinnes-

schärfe im Alter nachlassen. Bei  

22 Mio. Einwohnern über 60 ma-

chen Senioren etwa ein Viertel der 

Gesamtbevölkerung aus und da die 

Lebenserwartung weiter steigt, wird 

ihr Anteil voraussichtlich wachsen. 

Alleine der Anteil der Hochbetagten, 

also von Menschen über 80, wird sich 

nach Einschätzung der Demogra-

fen bis 2050 verdoppeln, auf ca. 10 

Mio. Menschen. Ein oft geäußerter 

Wunsch vieler Senioren besteht da-

rin, so lange wie möglich im eigenen 

Zuhause bleiben zu können. Aktuell 

leben 85 % der Menschen über 85 

noch im eigenen Haushalt.



9.2.3 BARRIEREFREIES BAUEN 

Der Bedarf an barrierefreien und roll-

stuhlgerechten Wohnungen wächst. 

Der Nachfrage steht aber jetzt schon 

kein ausreichendes Angebot gegen-

über. Gerade einmal zwei Prozent der 

Wohnungen berücksichtigen die Be-

dürfnisse älterer Menschen. Für die 

insgesamt 2,7 Mio. mobilitätseinge-

schränkten Menschen in Deutschland 

gab es 2016 gerade einmal 700.000 

passende Unterkünfte. Breite Türen, 

großzügige Bewegungsflächen, In- 

stallationen, die sich gut bedienen 

und ggf. auch im Sitzen erreichen las-

sen, zeichnen diese Wohnung aus. 

Der Grundsatz des barrierefreien 

Bauens gilt genauso für öffentliche 

Gebäude und Plätze. Alle Menschen 

sollen sie ohne Einschränkung und 

ohne fremde Hilfe nutzen können. 

Dabei kommt es auf die richtige Pla-

nung an. Denn wenn Barrierefreiheit 

von Anfang an mitgedacht wird, ver-

ursacht sie kaum zusätzliche Kos-

ten. Nachträgliche Baumaßnahmen 

können hingegen sehr kostspielig 

werden. Allerdings lohnen sich die 

Investitionen, da Barrierefreiheit 

langfristig den Wert einer Immobilie 

sichert.
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9.3
RECHTLICHE GRUND-
LAGEN UND NORMEN

Der Gesetzgeber hat erkannt, dass 

Barrierefreiheit eine essenzielle Rol-

le für die Gleichstellung Behinderter 

spielt, und entsprechende Regelun-

gen und Beschlüsse erlassen. Die 

Behindertenrechtskonvention der UN 

und das Behindertengleichstellungs-

gesetz in Deutschland schaffen die 

nötigen Rahmenbedingungen für 

Veränderungen. Normen wie die DIN 

18040 legen die technischen Details 

fest, die bei Planung und Bau beach-

tet werden müssen.

9.3.1 BEHINDERTENRECHTS-

KONVENTION

Am 03. Mai 2008 trat das “Überein-

kommen über die Rechte von Men-

schen mit Behinderungen” in Kraft. 

Dieses Menschenrechtsübereinkom-

men der Vereinten Nationen will die 

Menschenrechte behinderter Men-

schen unter Berücksichtigung ihrer 

spezifischen Lebensumstände stär-

ken und entsprechende Regelungen 

durchsetzen. Diese Konvention be-

nennt die Rechte, die ein Staat be-

hinderten Menschen gewährleisten 

muss, und mahnt die Beseitigung 

physischer, rechtlicher, wirtschaft-

licher, sozialer und sonstiger Bar-

rieren an.

Die Behindertenrechtskonvention be-

schäftigt sich mit der Teilnahme be-

hinderter Menschen am sozialen und 

kulturellen Leben, ihren Chancen auf 

Bildung und Arbeit und vielem mehr. 

In diesem Kontext besonders relevant 

sind die Punkte „Barrierefreiheit“ 

und „unabhängige Lebensführung“. 

Barrierefreiheit bezieht sich auf die 

Zugänglichkeit der physischen Um-

gebung, wozu Transportmittel und 

öffentliche Gebäude, aber auch die 

Informations- und Kommunikations-

strukturen gehören. Außerdem sollen 

Behinderte das Recht haben, ent-

scheiden zu können, wo sie wohnen 

und mit wem sie zusammenleben 

wollen. Das setzt natürlich entspre-

chend passenden Wohnraum voraus. 

Es fällt in den Aufgabenbereich der 

Staaten, hier für die nötigen Voraus-

setzungen zu sorgen.

9.3.2 BGG

Das Behindertengleichstellungsgesetz

(BGG) gilt seit 2002. Zu seinen Ver-

diensten gehört vor allem die Definiti-

on des Begriffs „Barrierefreiheit“. Da-

bei geht es im engeren Sinne darum, 

eine räumliche Umwelt zu schaffen, 

die für Menschen mit Behinderungen 

voll zugänglich ist und im weiteren 

Sinne darum, die Belange aller 

Menschen, zum Beispiel auch 

von Senioren und Eltern mit 

kleinen Kindern, besser zu 

berücksichtigen.

Bewusstseinswandel durch das BGG

Die wichtigste Leistung des BGGs 

besteht darin, das Bewusstsein dafür, 

dass Behinderung nicht alleine durch 

das körperliche Gebrechen eines 

Menschen, sondern im Zusammen-

hang mit einer ungeeigneten Umge-

bung entsteht, in den Köpfen zu ver-

ankern. Diese Sichtweise schafft die 

Voraussetzung dafür, dass erstens 

erkannt wird, dass eine für alle bes-

ser nutzbare Umwelt möglich ist und 

dass diese zweitens wirklich gebaut 

wird. Rechtlich bindet das BGG aller-

dings nicht. Bei dem Ausdruck „Bar-

rierefreiheit“ handelt es sich „nur“ 

um einen unbestimmten Rechtsbe-

griff, der nicht direkt anwendbar ist, 

sondern erst weiterer Konkretisie-

rung bedarf. Allerdings gehen viele 

Vorschriften und Verordnungen, die 

Barrierefreiheit regeln, auf das BGG 

zurück. Auch die wichtigste Norm 

für das barrierefreie Bauen, die DIN 

18040, bezieht sich auf die Definition 

aus diesem Gesetzestext. 



9.3.3 DIE BAUORDNUNGEN

Die Muster- und Landesbauordnun-

gen berücksichtigen die Barrierefrei-

heit. Bei öffentlichen Bauvorhaben 

muss diesem Kriterium Rechnung 

getragen werden. Mit Ausnahme von 

Situationen, in denen barrierefreies 

Bauen einen unverhältnismäßigen 

Mehraufwand darstellen würde, ver-

langt die MBO in § 50:

„(1) In Gebäuden mit mehr als zwei 

Wohnungen müssen die Wohnungen 

eines Geschosses barrierefrei er-

reichbar sein; diese Verpflichtung 

kann auch durch barrierefrei erreich-

bare Wohnungen in mehreren Ge-

schossen erfüllt werden. In diesen 

Wohnungen müssen die Wohn- und 

Schlafräume, eine Toilette, ein Bad 

sowie die Küche oder die Kochnische 

barrierefrei sein. § 39 Abs. 4 bleibt 

unberührt.

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich 

zugänglich sind, müssen in den dem 

allgemeinen Besucher- und Benut-

zerverkehr dienenden Teilen barrie-

refrei sein. Dies gilt insbesondere für

1.  Einrichtungen der Kultur und des 

Bildungswesens,

2. Sport- und Freizeitstätten,

3.  Einrichtungen des 

Gesundheitswesens,

4.  Büro-, Verwaltungs- und 

Gerichtsgebäude,

5.  Verkaufs-, Gast- und 

Beherbergungsstätten,

6.  Stellplätze, Garagen und 

Toilettenanlagen.

Für die der zweckentsprechenden 

Nutzung dienenden Räume und An-

lagen genügt es, wenn sie in dem 

erforderlichen Umfang barrierefrei 

sind. Toilettenräume und notwendige 

Stellplätze für Besucher und Benut-

zer müssen in der erforderlichen An-

zahl barrierefrei sein.“ 1

Das Kriterium der Barrierefreiheit ist 

in vielen Landesbauordnungen und in 

den Technischen Baubestimmungen 

baurechtlich verankert. Sie orientie-

ren sich dabei an der Musterbauord-

nung, können aber im Detail davon 

und voneinander abweichen. 

9.3.4 NORMEN

Die wichtigste Norm für barrierefrei-

es Bauen, die sich auch detailliert mit 

den spezifischen Anforderungen an 

Türen beschäftigt, ist die DIN 18040. 

Dieses Dokument gliedert sich in Teil 

1 für den öffentlichen und Teil 2 für 

den privaten Bereich. 

DIN 18040

Der Normenausschuss NA 005-01-11 

AA „Barrierefreies Bauen“ entwickel-

te die DIN 18040. Diese Norm stellt die 

technischen Details zusammen, auf 

die Bauherren, Architekten und Pla-

ner achten müssen, wenn sie barrie-

refreie Gebäude errichten sollen. Da-

bei werden vor allem die Bedürfnisse 

von blinden oder tauben Menschen 

sowie von motorisch eingeschränkten 

Personen, insbesondere wenn sie auf 

Rollstühle angewiesen sind, berück-

sichtigt. Aber auch die Allgemeinheit 

profitiert von Maßnahmen nach DIN 

18040. So trägt die Norm im Sinne 

des BGGs zu einer gleichberechtig-

teren Nutzbarkeit von Gebäuden bei. 

Dazu muss so gebaut werden, dass 

alle das betreffende Gebäude errei-

chen, sich darin bewegen und orien-

tieren können. Bewegungsflächen, auf 

denen Rollstuhlfahrer oder Personen 

mit Rollator rangieren können, leicht 

zu betätigende Bedienelemente, Infor-

mations- sowie Orientierungssysteme 

nach dem Zwei-Sinne-Prinzip und viele 

andere bauliche oder technische Maß-

nahme lassen aus diesen Anforderung 

Realität werden.

DIN 18040-1: Öffentlich zugängliche 

Gebäude 

Dieser Teil der Norm erschien im Ok-

tober 2010. Er befasst sich mit der 

barrierefreien Planung, Ausführung 

und Ausstattung von öffentlichen Ge-

bäuden und deren Außenanlagen. 

In seinen Anwendungsbereich fal-

len nach den Forderungen der MBO 

Schulen, Kultureinrichtungen, Sport- 

und Freizeitstätten, Einrichtungen 

des Gesundheitswesens, Büro-, Ver-

waltungs- und Gerichtsgebäude, Ver-

kaufs- und Gaststätten, Stellplätze, 

Garagen und Toilettenanlagen. Die 

Vorgaben der DIN 18040-1 betreffen 

Neubauten und sollten in etwa auch 

bei Umbauten und Modernisierungen 

angewendet werden. 

Die DIN 18040-1 gibt technische 

Empfehlungen für die Erschließung 

von Gehwegen, Verkehrsflächen und 

Parkplätzen sowie den Zugangs- und 

Eingangsbereich. Im Innenbereich 

regelt sie Anforderungen an Türen, 

Bodenbeläge, Aufzüge, Treppen, 

Rampen, Rollstuhlrampen, Infor-

mationssysteme, Bedien- und Aus-

stattungselemente, Serviceschalter, 

Kassen, Alarmierung, Evakuierung, 

Räume, Toiletten, Wasch- und Dusch-

plätze und Umkleiden.
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DIN 18040-2: Wohnungen

Veröffentlicht im November 2011 

stellt dieser Teil der Norm das Äqui-

valent zu Teil 1 dar und gilt für neu-

gebaute, modernisierte oder sanierte 

Wohnungen. Wohngebäude sollen 

grundsätzlich auch für Rollstuhlfah-

rer zugänglich sein. Bei einzelnen 

Wohnungen unterscheidet die Norm 

zwischen barrierefrei und rollstuhl-

gerecht. Rollstuhlgerechte Woh-

nungen zeichnen sich durch größere 

Bewegungsflächen aus und müssen 

zusätzliche oder strengere Anfor-

derungen erfüllen, welche mit „R“ 

kenntlich gemacht werden. 

Die DIN 18040-2 deckt folgende Be-

reiche ab: Grundstücke (Gehwege, 

Verkehrsflächen, Parkplätze), Ter-

rassen, Balkons, Zugangs- und Ein-

gangsbereiche und im Inneren Flure, 

Türen, Fenster, Treppen, Rampen, 

Rollstuhlabstellplätze, Systeme zur 

Warnung, Orientierung oder Infor-

mation, Bedienelemente, Kommuni-

kationsanlagen, Sanitär-, Wohn- und 

Schlafräume sowie Küchen.

9.4
DIMENSIONIERUNG UND KONSTRUKTION DER TÜR  

Die DIN 18040 regelt die konkreten Vorgaben an die Dimensionierung und Kon- 

struktion von Türen. Damit eine Tür als barrierefrei oder rollstuhlgerecht gilt,  

muss sie groß genug sein, Bewegungsflächen bieten, sich einfach bedienen lassen 

und leicht wahrnehmbar sein. Karussell- und Pendeltüren eignen sich grundsätz-

lich nicht für barrierefreie Zugänge.

9.4.1 DIMENSIONIERUNG

Maße der Tür

Für einen barrierefreien Zugang müssen Türen eine ausreichende Breite und Höhe 

vorweisen, damit auch Menschen mit Mobilitätshilfen sie problemlos passieren 

können. Außerdem müssen Griffe, Drücker, Taster oder sonstige Bedienelemen-

te sowie die Beschilderung so tief angebracht werden, dass sie auch in sitzender 

Position gut erreichbar bzw. lesbar sind. Die DIN 18040 gibt zu diesem Zweck die 

folgenden Maße vor:

Alle Türen

Lichte Breite* min. 900 mm

Lichte Höhe* min. 2.050 mm

Laibungstiefe1 max. 260 mm

Drücker min. 500 mm Abstand zu Bauteilen, 
Ausrüstung- und Ausstattungselemeten

Zugeordnete Beschilderung Höhe über OKFF 1.200 - 1.400 mm

Manuell bedienbare Türe

Drückerhöhe
(waag- und senkrechte Griffe)

850 mm
(im begründeten Einzelfall bis 1.050 mm)

Automatische Türsysteme

Tasterhöhe über OKFF 850 mm

Drehflügeltür, Tasterabstand seitliche 
Anfahrt

min. 500 mm zur Hauptschließkante2

Drehflügeltür, Tasterabstand bei frontaler 
Anfahrt

min. 2.500 mm in Öffnungsrichtung

Drehflügeltür, Tasterabstand bei frontaler 
Anfahrt

min. 150 mm in Schließrichtung

Tab. 9.1 Geometrische Anforderungen an Türen nach DIN 18040-1:2010-10.

* Bei 90° Flügelaufstellung
1  Rollstuhlnutzer können Türdrücker nur erreichen, wenn die Greiftiefe nicht zu groß ist. 

Das ist bei Laibungstiefen von max. 26 cm immer erreicht. Für größere Laibungen muss die Nutzbarkeit 
auf andere Weise sichergestellt werden.

2  Die Hauptschließkante ist bei Drehflügeltüren die senkrechte Kante an der Schlossseite.



Bewegungsflächen

Vor und hinter Türen müssen ausrei-

chend große Bewegungsflächen frei 

bleiben, damit Menschen, die einen 

Rollstuhl oder Rollator nutzen, genug 

Platz zum Rangieren haben. Dabei be-

trägt der Abstand bei Drehflügeltüren 

zum gegenüberliegendem Bauteil 

mindestens 150 cm und bei Schie-

betüren mindestens 120 cm. Bei der 

Bemessung der Bewegungsfläche 

werden überstehende Türdrücker, 

Griffstangen/ Pushbars oder Druck-

stangen/ Touchbars nicht berück-

sichtigt. Zur Berechnung der passen-

den Bewegungsflächen gibt die DIN 

18040-2 dem Architekten folgende 

Abbildungen für Drehflügel- und 

Schiebetüren an die Hand:

Abb. 9.1  Bemessung der Bewegungs- 
flächen von Drehflügeltüren
(Quelle: DIN 18040-2:2011-09). 

9.4.2 KONSTRUKTION

Abgesehen von passenden Bemes-

sungen müssen aber auch weitere 

Besonderheiten beachtet werden, 

damit die Tür wirklich von allen Men-

schen problemlos genutzt werden 

kann. Wie bereits erwähnt sind Ka-

russell- und Pendeltüren nicht bar-

rierefrei und somit nicht zulässig, 

es sei denn es existiert ein weiterer 

Zugang, der Barrierefreiheit gewähr-

leistet. Grundsätzlich müssen barrie-

refreie Türen deutlich wahrnehmbar, 

leicht zu öffnen und zu schließen so-

wie sicher passierbar sein.

Öffnen und Schließen

Das Öffnen und Schließen einer barri-

erefreien Tür darf nicht zu viel Kraft in 

Anspruch nehmen. Die Schließkräfte 

einer Tür und die daraus resultieren-

den Bedienungskräfte hängen sehr 

von Profil, Geometrie und Dichtung 

der Tür ab.

Für handbetätigte Türen ohne Selbst-

schließfunktion gilt die DIN EN 12217. 

Diese Norm teilt Türen je nachdem, 

welche Bedienungskräfte sie er-

fordern, in eine von 5 Klassen ein. 

Laut DIN 18040 muss das Öffnen und 

Schließen mit geringem Kraftauf-

wand möglich sein (Klasse 3 nach DIN 

EN 12217 - 25N zum Öffnen). Andern-

falls sind automatische Türsysteme

erforderlich!

Anders sieht die Situation bei Türen 

mit Selbstschließfunktion aus: Auf sie 

trifft die DIN 12217 nicht zu. Bei Tü-

ren mit Obentürschließern greift die 

DIN EN 1154. Sie legt fest, dass das 

das Öffnungsmoment die Größe 3 – 

also 47 N – nicht überschreiten darf. 

Mit Türschließern, deren Schließkraft 

stufenlos eingestellt werden kann, 

lässt sich das Schließverhalten meist 

gut regulieren, sodass Menschen 

mit motorischen Einschränkungen 

genug Zeit haben, die Tür zu passie-

ren. Einen besonderen Fall stellen in 

diesem Zusammenhang Brand- und 

Rauchschutztüren dar. Diese Türen 

sind einerseits mit sehr schweren 

Türblättern ausgestattet, müssen 

andererseits aber auch selbstschlie-

ßend sein. Soll ein Feuer- und Rauch-

schutzabschluss barrierefrei sein, 

darf er nicht mit Federbändern aus-

gestattet werden, da dieser Mecha-

nismus unter Umständen nicht genug 

Zeit lässt, um den Durchgang sicher 

zu passieren. Obentürschließer nach 

DIN EN 1154 sind zwar eine bessere 

Möglichkeit, müssen dann aber schon 

auf Größe 4 oder 5 eingestellt werden, 

damit sie das schwere Türblatt noch 

zuverlässig bewegen können.

Deswegen werden für Brandschutz-

türen Feststellanlagen (» Kap. 3.7.3) 

oder Freilauftürschließer empfohlen. 

Feststellanlagen halten die Tür im 

Normalfall offen, verfügen aber über 

Rauchmelder, die das Schließen der 

Tür im Brandfall auslösen. Soll man 

die schweren Brandschutztüren wei-

terhin leicht und ohne großen Kraft-

aufwand öffnen und schließen kön-

nen, bieten sich Freilauftürschließer 

an. Diese schließen die Tür nur im 

Brandfall, ohne ansonsten die Be-

dienkräfte zu erhöhen. Im Normalfall 

merkt man nicht, dass die betreffen-

de Tür mit Freilauftürschließern aus-

gestattet ist. Freilauftürschließer für 

Brand- und Rauchschutztüren müssen 

immer mit einer Rauchmeldezentrale 

(Rauchmelder mit Netzteil) versehen 

werden, damit im Brandfall die Frei-

lauffunktion deaktiviert wird und die 

Abb. 9.2  Bemessung der Bewegungs- 
flächen von Schiebetüren
(Quelle: DIN 18040-2:2011-09). 
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Tür aus jeder Stellung heraus zu-

verlässig schließt. Ferner muss ein 

Freilauftürschließer stets mit einer 

separaten Auslösetaste an der Wand 

kombiniert werden.

Schwellen und Dichtungen

Untere Türanschläge und -schwellen 

sind nicht zulässig. Sind sie technisch 

unabdingbar, dürfen sie nicht höher 

als 20 mm sein. Braucht eine bar-

rierefreie Tür eine Bodendichtung, 

kommen darum meist absenkbare 

Bodendichtungen zum Einsatz. Die 

eigentliche Dichtung wird dabei ver-

deckt in das untere Profil des Tür-

blatts eingebaut. Wird beim Schlie-

ßen der Tür der Auslösekeil gegen 

die Zarge gedrückt, setzt sich ein Be-

tätigungsmechanismus in Gang und 

die Dichtung senkt sich ab. So wird 

der untere Spalt zwischen Boden und 

Türblatt zuverlässig und schwellen- 

los abgedichtet.

Drücker und Griffe

Bei der Wahl der Drückergarnitur 

sollten bogen- und u-förmige Drü-

ckerformen bevorzugt werden. Sie 

sind auch für Menschen, die in ihrer 

Mobilität eingeschränkt sind oder die 

nicht bzw. nur sehr schlecht sehen 

können, leicht zu finden, zu erreichen 

und zu bedienen. Eingelassene Griffe, 

Drehgriffe und -knäufe sind hingegen 

nicht zulässig. 

Orientierungshilfen

Damit auch blinde oder sehbehinder-

te Menschen Türen erkennen können, 

sollten Türen bestimmte Hilfen zur 

Orientierung bieten. Zum Beispiel 

taktil unterscheidbare Türblätter, 

Zargen und Drücker oder kontrast-

reiche Gestaltungen, bei denen sich 

helle und dunkle Flächen abwechseln. 

Besonders Glastüren bedürfen einer 

ausreichenden Kennzeichnung. Des-

wegen brauchen Ganzglastüren und 

großflächig verglaste Türen eine Si-

cherheitsmarkierung, die bestimmte 

Anforderungen erfüllt: Sie reicht über 

die gesamte Breite, verwendet kon- 

trastreiche Farben, berücksichtigt die 

wechselnden Lichtverhältnisse im 

Hintergrund und wird in 40 bis 70 cm 

über OFF (Oberkante Fertigfußboden) 

sowie 120 bis 160 cm über OFF ange-

bracht.
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